
SOKA-BAU

Bescheinigung für die PQ-Stelle zur ordnungsgemäßen Teilnahme des nachfolgend
genannten Arbeitgebers (Auftragnghmers) an den Sozialkassenverfahren der Bau-
wirtschaft (SOKA-BAU-Enthaft ungsbesch€inigung)

Auftra gnehmer/Arbeitgeber:

Arbeitgebernummer:

Anschrift:

Trockenbau München cmbH

954 470 04

Boschstraße 2 A
82178 Puchheim

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des Präqualif izierungsverfahrens "PQ-VOB" bescheinigen wir, dass der oben
genannte Auftragnehmer/Arbeitgeber (im Folgenden: Auftragnehme4 mit Stand von heute

- seit dem 0'1.'10.1963 zurTeilnahme an den Sozialkassenverfahren der Bauwirtschaft ver-
pflichtet ist und

- seine hieraus resultierenden l\.4eldungs- und Zahlungsverpfl ichtungen, nach den uns vor-
l iegenden Unterlagen, ordnungsgemäß erfüllt hat.

l\,4it der Bescheinigung kann sich der Auftraggeber des vorgenannten Auftragnehmers von
der Bürgenhaftung nach S 14 AEntc für den Beitragsanteil zum Urlaubsverfahren, den der
vorgenannte Auftragnehmer SOKA-BAU schuldet, befreien, soweit und solange zugunsten
des Auftragnehmers die Präqualif lkation des Vereins für die Präqualif ikation von
Bauunternehmen e.V. vorliegt.

Die Befreiung von der Bürgenhaftung besteht ab Ausstellung der Bescheinigung bis zum in
der PQ-Liste dokumentierten Gültigkeitsdatum.

Die Enthaftungsobergrenze, welche sich aus dem Beitragsanteil für das Urlaubsverfahren der
durchschnittlich gemeldeten Bruttolohnsummen der letzten drei Monate ergibt, ist ebenfalls
der PQ-Liste zu entnehmen. Etwas anderes ergibt sich, wenn der Auftragnehmer für die
Gültigkeitsdauer der SOKA-BAU-Enthaftungsbescheinigung eine höhere Bruttolohnsumme
meldet. In diesem Fall richtet sich die Enthaftung nach den aktuellen Meldungen.
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Die genannten Daten kann der Auftraggeber dem geschützten Befeich der PQ-Liste entneh-
men. Hierfür ist es erforderlich, dass ihm der Auftragnehmer seine im PQ-Verfahren verwen-
dete Registernummer und das dazugehörige Passwort mitteilt.

Die in den zurückliegenden i/onaten von dem Auftragnehmer an SOKA-BAU gemeldeten
Bruttolohnsummen sowie dje Anzahl der für diese Monate gemeldeten gewerblichen Arbeit-
nehmer und die jeweils geltende Enthaftungsobergrenze teilt SOKA-BAU der zuständigen
PQ-Stelle monatlich bzw. dreimonatlich mil und aktualisiert diese regelmäßig.

Eine Befreiung von der Bürgenhaftung kommt nicht in Betracht, wenn

a) es sich rechtsformunabhängig bei Auftraggeber und Auftragnehmer um verbundene
Unternehmen im Sinne des S 

'15 Aktc handelt, oder
b) der lnhaber, ein Gesellschafter, ein Geschäflsführer, ein l\,4itglied eines Kontrollorgans

oder sonst verantwortl ich Handelnder des Auftraggebers oder Auftragnehmers
mindestens an 25 vom Hundert des Kapitals oder der Stimmrechte am Auftragnehm€r
oder Auftraggeber beteil igt oder für diese leitend tätig ist oder eine vergleichbare
verantwortl iche Funktion innehat, oder

c) die Person im Sinne des Buchstaben b) in einem Näheverhältnis im Sinne von
S 138 Abs. 1 Inso zu einer vergleichbaren Person des Auftraggebers oder
Auftragnehmers steht, oder

d) der Auftragnehmer oder Auftraggeber unmittelbar oder mittelbar über ein oder mehrere
Tochterunternehmen oder ein gleichartiges Verhältnis oder im Zusammenwirken mit
anderen Personen oder Unternehmen mindestens 25 vom Hundert des Kapitals oder
der Stimmrechte des Auftragnehmers oder Auftraggebers hält.

Auflragnehmer meint in diesem Zusammenhang auch immer einen weiteren Nachuntemehmer
oder einen vom Auftragnehmer oder einem weiteren Nachuntemehmer beauftragten Verleiher
für Bauleistungen. Unter Gesellschafter sind - unabhängig von der Rechtsform - alle Personen
zu verstehen, die am Auftraggeber oder Auftragnehmer gesellschaftsrechtl ich beleil igt sind.

Diese Bescheinigung ist nur im Original gültig.

Ausstellungsdatum: 22.'1 1 .2012

Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft
Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG
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